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Beschreibung Honorar Einheit 

1. Stundensatz 
(für Reise-, Prüf-, ggf. Büro- / Berichtszeit) 

1.2 Prüfungen / Beratungen durch anerkannte Sachverstän-
dige (Baurecht; VdS) 

149,00 € 

Stunden 
(Std.) 

(min. 0,5 Std., 
danach in 
0,25 Std.  
Schritten) 

1.3 Prüfungen / Beratungen durch Sachverständige (auch 
Hilfskräfte nach MPPVO §5 / VdS 2228) /  
zertifizierte Elektrofachkräfte 

120,00 € 

1.4 Prüfungen / Beratungen durch Sachkundige / befähigte 
Elektrofachkraft (z. B. BetrSichV / DGUV) 

92,00 € 

1.5 Zusätzlich Fahrt- / Reisekosten: 

 nur gefahrene KFZ Kilometer 

Optional: 
Reisezeit + gefahrene KFZ Kilometer 

 

0,90 € 

 
3,50 € 

Kilometer 

Bahn / Taxi / Flug / Hotel- und Übernachtungskosten Auf Nachweis 

2. Optional: Tagessatz (TS) [basierenden auf 8 Std.] 
(beinhaltet Fahrt- / Reisekosten, Prüf-, ggf. Büro- / Berichtszeit) 

2.2 Prüfungen / Beratungen durch anerkannte Sachverstän-
dige (Baurecht; VdS) 

1430 € 
 

Tag 
(TS=LE) 

(min. 0,07 LE, 
danach in 
0,03 LE 

Schritten) 

2.3 Prüfungen / Beratungen durch Sachverständige (auch 
Hilfskräfte nach MPPVO §5 / VdS 2228) /  
zertifizierte Elektrofachkräfte 

1140 € 
 

2.4 Prüfungen / Beratungen durch Sachkundige / befähigte 
Elektrofachkraft (z. B. BetrSichV / DGUV) 

876 € 
 

Zuschläge: 

- Für Nachtarbeit (20:00 Uhr – 06:00 Uhr) 

- Für Samstagsarbeit 

- Für Sonn- und Feiertage 

 

25 % 

50 % 

100 % 
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Beschreibung Honorar Einheit 

3. Erstellung Gutachten / Prüfbericht / Prüfbescheinigung / Befundschein / etc.  
[beinhaltet sämtliche Büronebenkosten, Vor- und Nachbereitungen] 

3.2 Prüfbericht Baurecht / Befundschein  
Nachprüfungsbericht Baurecht  
(Wenn nicht in den Rubriken 1 oder 2 enthalten) 

44,70 € 
29,80 € 

Seite 

3.3 Bericht andere  
(Wenn nicht in den Rubriken 1 oder 2 enthalten) 

28,00 € 

3.4 Revision Prüfbericht / Befundschein (ohne Mängelnachschau) 109,00 € LE 

3.5 Ausstellung der ggf. nach Baurecht erforderlichen ab-
schließenden (Prüf-) Bescheinigung 

85,00 € Stück 

4. Nebenkosten, werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, auf Nachweis, in 
Rechnung gestellt; Beispiele: 

4.1 Lichtpausen, Vervielfältigungen und Fotos 

4.2 Taxi, Flug, Bahn 

4.3 Übernachtung(en) 

4.4 Parkgebühren (erst wenn > 10 €) 

4.5 Separate Ausdrucke der Schriftstücke zu 3. [beinhaltet dann die Nachnahmegebühr und die Post-

wertzeichen für die Übersendung der Schriftstücke] (entfällt bei Übersendung per Mail im PDF-Format) 

4.5.1 Schwarz-Weiß (Entfällt bei Übersendung im PDF Format per Mail) 0,50 € 

Seite 
4.5.2 Farbe (Entfällt bei Übersendung im PDF Format per Mail) 1,00 € 
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Beschreibung Honorar Einheit 

5. Messgerätebereistellung (nur für das Messgerät; Aus-
wertungen werden extra berechnet): 

5.1 Schutzmaßnahmen 

5.2 Beleuchtungsstärke 

5.3 Vielfachmessgerät (auch Gleichstromzange) 

5.4 Schallpegel (NTI XL2, Minirator MR-PRO, Mikro M4260) 
Sprachverständlichkeit (XL2 + Talkbox) 

5.5 Netzanalyse (3-polig U, 4-polig I) DIN EN 50160 
Analyse (1-polig U I) 

5.6 Infrarot  Standard 
Infrarot  Zertifiziert / VdS 

 
 

49,00 € 

29,00 € 

19,00 € 

79,00 € 
89,00 € 

119,00 € 
79,00 € 

79,00 € 
199,00 € 

Tag 

5.7 Sondermessgeräte / -messtechnik 
wie z. B. andere Infrarot, EMV / Erdungs - Messtechnik 

auf Anfrage 

5.8 Mehrungsfaktor 5 
10 

Woche 
Monat 

 

Zusatzhinweise: 

Wartezeiten werden gemäß der jeweils gültigen Landesverordnung (z. B. für Hessen: HPPVO 
§38) gesondert ausgewiesen und berechnet. 

Wird die Prüfung aus Gründen abgebrochen, die vom Prüfer nicht zu vertreten sind, wird die 
Prüfung entsprechend der anteilig erbrachten Leistung vergütet [z. B. in Hessen: HPPVO §30 
Absatz (3)]. 

Die Absage eines zuvor fest vereinbarten Prüftermins hat rechtzeitig zu erfolgen. Nachfolgen-
der Anspruch auf das vertraglich vereinbarte Honorar fällt bei nicht rechtzeitiger schriftlicher 
Absage dann wie folgt an: 

• Absagezeit >10 Arbeitstage: keine Ausfallkosten 

• Absagezeit zwischen 5 und 10 Arbeitstagen: Es fallen 50% an 

• Absagezeit <5 Arbeitstagen: Es fallen 100% an 

 


